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EINWOHNERRAT 
 
 An den 
 Gemeinderat der Gemeinde  
 Neuhausen am Rheinfall 
 8212 Neuhausen am Rheinfall 
 
 Neuhausen am Rheinfall, 
 15. November 2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin 
Sehr geehrte Herren Gemeinderäte 
 
Anlässlich der 6. Sitzung des Einwohnerrates vom 14. November 2013 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
1. Bericht zur Kenntnisnahme betreffend Teilrevision Richtplan Kernzone I, 

Teilgebiet V – Zentralstrasse Süd 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
Antrag: 
 
Der Einwohnerrat nimmt Kenntnis von diesem Bericht. 
 
Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
2. Bericht und Antrag betreffend Stellenplan für das Jahr 2014 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
Antrag: 
 
Für das Jahr 2014 werden die budgetierten 210.5 Stellen bewilligt. 
 
Der Antrag wird mit 19 : 0 Stimmen einstimmig angenommen. 
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3. Bericht und Antrag Budget 2014 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
Im Laufe der Eintretensdebatte werden folgende Anträge gestellt: 
 
Einwohnerrat Felix Tenger (FDP) stellt den Antrag, die Gemeindesteuer für die natürlichen und 
juristischen Personen bei 97.0 Prozent zu belassen. 
 
Einwohnerrat Daniel Borer (SP) stellt den Antrag, die Gemeindesteuer für die natürlichen und 
juristischen Personen auf 98.0 Prozent zu erhöhen. 
 
Diese Anträge werden einander gegenüber gestellt. 
Der Antrag von Felix Tenger (FDP) erhält 9 Stimmen und der Antrag von Daniel Borer (SP) 
erhält 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 
 
Anschliessend wir der Antrag von Felix Tenger (FDP) dem gemeinderätlichen Antrag 
gegenübergestellt. 
Der Antrag von Felix Tenger (FDP) erhält 6 Stimmen und der gemeinderätliche Antrag erhält 
13 Stimmen. Der gemeinderätliche Antrag wird somit angenommen. 
 
 
 
Anträge: 
 
1. Erhebung einer Gemeindesteuer gemäss den Bestimmungen des kantonalen 

Steuergesetzes vom 1. Januar 2001 und den seither beschlossenen Änderungen von 
98.0 Prozent für natürliche Personen und 97.0 Prozent für juristische Personen. 

 
Der Antrag wird mit 13 : 6 Stimmen angenommen. 

 
 
2. Genehmigung des Voranschlages 2014 inklusive einer Erhöhung der vom Gemeinderat 

beeinflussbaren Lohnsumme von CHF 20‘000.00. Die gezielte Verteilung liegt in der 
Kompetenz des Gemeinderates. 

 
Der Antrag wird mit 19 : 0 Stimmen einstimmig angenommen. 

 
 
Ziffer 1 dieser Anträge untersteht gemäss Art. 14 lit. b der Verfassung der Einwohnergemeinde 
Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.100) dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
 
4. Bericht und Antrag betreffend der Bauabrechnung des Projekts „Attraktivierung und 

Beruhigung Ortszentrum“ 

 
Dieses Traktandum wird infolge fortgeschrittener Zeit auf die nächste Sitzung verschoben. 
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5. Interpellation Lenz Furrer (ÖBS): Erhalt von schützenswerten Hecken 

 
Dieses Traktandum wird infolge fortgeschrittener Zeit auf die nächste Sitzung verschoben. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Für den Einwohnerrat 
Neuhausen am Rheinfall 

 
 
 
 
 
 Urs Hinnen Sandra Ehrat 
 Präsident Aktuarin 


